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W ZO.
^"«»«mentsprois:
à die Stadt Solo-

4. 50.
"Uestàhrl.: F.-,?,25,

Nanco sur ^IM oie ganze
Schweiz

Samstag den 26. Juli R8?:s.

Kchweizerische

M.WHalbjahr sraneo^

ì"'schland
ànkreich Fr. 5

>3usti»lMttugsadlksse

^ru Johannes Simor,
^ von Ungarn und Bischofs

an k
Hurn

^ Hachwst. Bischof lion Bases.

r- ^
In»i !873.

^chwürbigster, gnädigster Herr Bischof!

der <Z.
welche gegenwärtig an

^iktioi
^ einiger Ihrer geistlichen Juris-

^sche/ ^kerstelltcu Kantone der schweize-

seinen sich befinden,

bung ..„b zur Untergra-

der kath -
des Glanbens und

bra»n ^^n Kirche jener Gegenden miß-
Z» wollen.

Unters könnten ihre dießfattsigen

Torde ^

"^en und die abgeschmackten

G,^^ugen, welche man an Ihre bischöfl.

Iî ^ìellt, anders gedeutet werden?
'ìltigkeít eines Glaubenssatzes soll

Für Italien Fr. 5. 50.
Für Amerika Fr. 8. 50 j

Kinrückmlasgebühr
40 Ets. die Pctitzeile!
sl Sgr. ^ 3 Kr. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
44/2 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

^°N einer

^
eines (ä)iauvensjatzeö soll.

îìb»n/^.^^''"wung des Volkes, die Ans-
bischofl. Amtsgewalt vom Gut-

^bhä
' " ^ politischen Verwaltungsbehörde

stomacht werden! Die dortseitige

„,^^ì^>stlichkeit soll ihre Sendung nicht

hier, ^ Ihnen, nicht mehr von dem

H>b 7 ^^'3 und allein bevollinächtigten

'"cht mehr vom „Bischöfe,
^ " der heil. Geist gesetzt

jenes c^" regieren die Kirche"
z»aew! .^"ugels, der Ihnen als Diözese

H°"de " sondern von der

^vlk« Kraft einer widerruflichen

Ann
^ daß derartige Bestim-

be>n^«" ""b Ordonnanzen, welche man

K
^kholischen Volke der betreffenden

die
uktroirt hat, den Glauben und

Uiilk^î^îî^ Kirche dortselbst zerstören
sie zur Ausführung kämen?

Sie aber, Hochwürdigster Herr I Sie
haben muthvoll diesen verderblichen Plänen

widerstanden; Ihre bischofl. Jurisdiktion
haben Sie — nicht etwa als eine von
der Staatsgewalt abhängige ^ sondern

als die von Christus und der Kirche zur
Förderung des Seelenheiles der Gläubigen

Ihnen übertragene Vollmacht betrachtet

und darum treu und unerschütterlich —
trotz persönlichen Nachtheiles — an ihr
festgehalten ; die Pläne schismatisiher Hinter-
list haben Sie durchschaut, aufgedeckt und

vereitelt; mit Entrüstung haben Sie die

BnndeSgenossenschaft der Kirchenfeinde zu-
rückgewiescn und — statt feige und Pflicht-

vergessen zu schweigen, wie Ihnen znge-
mnthet worden — haben Sie gespro-
chen; mit einem Worte, Sie haben „die
Gerechtigkeit geliebt und das
Unrecht verabscheut." Ps. 44, 8.
Darum erduldeten Sie und erdulden heute

noch von Seite der Gottlosen nicht nur
Widerspruch, sondern offene, b r ntalc
Verfolgung.

Und nicht nur ans Ihre Person bc-

schränken sich diese Leiden; mit Ihnen
leidet und duldet auch Ihr treuer Diözesan-
klerns, der sich weder durch Schmeichelei

verlocken, noch durch Mißhandlung ein-

schüchtern ließ, vom Wege der Pflicht ab-

zuweiche» und den Gehorsam, den er seinem

Oberhirten schuldet, zu vcrlängnen.

Diese unerschütterliche Starkmuth ist
eS, Hochwürdigster, gnädigster Herr, welche

Sie allen Ihren Mitbrüderu so verehrungs-

würdig macht, und den Glanz Ihrer an-
der» Tugenden noch erhöht. Diese aposto-

lische Starkmuth erhebt Sie unter die Zahl
jener glorreichen Bischöfe, deren Gedächtniß
in unserer hl. Kirche durch alle Jahrhun-
derte fortlebt, weil sie den Verlurst ihrer
Güter, Gefangenschaft, Verbannung, Ver-

spottung, Mißhandlung und selbst Folter-

gual eher erduldeten, als daß sie die Rechte

ihrer Kirche preisgegeben, und sich losge-

trennt hätten von Stuhle Petri, mit wel-

chem sie — nach dem schonen Worte des

hl. Cyprian — „wie die Aeste mit dem

sie ernährenden Stamme " verbunden

waren.

Darum bitte ich den Allmächtigen, Er
möge Sie stärken in seiner Gnade, damit

Sie im großen Kampfe, welchen Sie —
wider Ihren Willen — aufzunehmen sich

genöthigt sahen, weder an den Felsklippen,

die sich anfthürmen, noch von den schäu-

inenden Wasserwogen, noch in den Fall-!
stricken, die Ihnen gelegt werden, Schaden

nehmen, sondern in aller Gefahr den

Schutz der allmächtigen Hand GotteS er-

fahren mögen.

Inzwischen genehmigen Sie die Huldi-

gung und den Ausdruck aufrichtigster Ver-

ehrung

Ihres ergebensten DienerS und Mit-
binders in JesuS Christus

Johannes Simar,
Primas von Ungarn und Bischof

von Gran.

Die Kirchentierfolgung in der

Schweiz,
insbesondere in Heus und im Bistljum I

Basel.

HFortsehung.)

Die Gewaltakte im BiSthnm Basel.

Als dritte Anklage wider den Tit. Bi-
schof von Basel wurde sein Antheil an

dem Erlaß der schweizer. Bischöfe wider

die schlechte Presse, Dezember 1872, gel-

tend gemacht. Was der Heiland selbst,

was die Apostel in ihren Briefen, waö



dis Bischöfe von Alters her durch ihre

apologetischen und pvleinischen Schriften

gethan, das werden auch die Bischöfe nn-

sereS Vaterlandes thun dürfen und thun

sotten i den Irrthum, die Lüge, die Ver-

sührnng und Entsittlichung des Volkes

durch listige Betrüger signalisiren und da-

gegen wachsam und mnthig streiten- Und

ist eS nicht nöthig genug's Die Protest-

schrist der Bischöfe entrollt nnö ein furcht-

barcö Gemälde der tiefen Verkommenheit

eines bedeutenden Theils der schweizerischen

Presse, ihreS leidenschaftlichen Ingrimmes

gegen die katholische Kirche namentlich seit

dem vatikanischen Concil, ihrer systemati-

sehen Corrnmpirnng des Sinncö für Re-

ligion, Wahrheit und Recht, ihrer Ver-

bindnng mit Nen-Heiden und Ncn-Jnden

zum Krenzzng gegen die christliche sttcligion

und Kirche, ihrer GeschicblSfälschnng,-welche

alle menschlichen Schwächen und Fehler

der kirchlichen Organe hervorzieht und zur

Erbitterung der Massen ausbeutet, und

alle Wohlthaten der Kirche, ihre Segnnn-

gen über alle Kreise des Lebens in der

Erinnerung auszutilgen sucht- „Wohl in

keinem anderen Lande Enropa'ö hat die

TageSpresse schwerere Crcesse gegen die

katholische Kirche verschuldet, als sie in

der Schweiz gegen sie verübt worden- Die

immer wiederkehrenden Verleumdungen ha-

ben der Lüge den Charakter von Allge-

meinheit beigebracht, worin Einer den

Andern über katholische Lehren, Anstalten

und Personen belügt und sich in dem De-

lirium dieser betäubenden Täuschung be-

haglich fühlt- So ist eö gekommen, das;

die Lüge in unserer Zeit zu einer wahrhast

grauenvollen Macht geworden ist, wie sie

eine solche in keiner Periode der Geschichte

je besessen, zu einer Gewalt, die sie zu

der Verwegenheit geführt, unter der Be-

schönignng und Vertheidigung unzähliger

Preßorgane und ans die stnmpssinnige

Gedankenlosigkeit der Brasse, die sie schon

mit ihrem Schwefelranch zu betäuben ge-

wußt, die Wahrheit und Wirklichkeit der

Dinge durch sophistische Künste, Cntstcl-

lnng und freches Leugnen wegznschwatzen,

in Tumulten niederzuschreien, an die Stelle

der Verdrängten sich selber zu setzen und

darum für alle Wagnisse und Gewalt-

thaten sich gefeit und sicher zu halten-

Dieses Verfahren einer tief entarteten
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Presse hat sich aber nicht bloß auf das

religiös-kirchliche Gebiet beschränkt, es hat

auch schon längst in dem politischen Ge-

biete gegen alle rechtlichen Männer oder

Regierungen freien und unbefangenen

SinneS seine despotische Gewalt geübt und

wird daö 'Vaterland, wenn dein verhee-

renden Uebel keine Schranke entgegcnge-

stellt wird, zur Kommune der socialen

Revolution früher noch als andere Länder

und damit zum Verluste seiner Freiheit
und Unabhängigkeit führen- Es ist einem

homöopathischen Tröpflcin gleich, waS die

schweizerischen Bischöfe und der Tit- Bischof

von Basel mit ihnen in ihrem Warner-
Worte vom Dezember vorigen Jahres ge-

gen die schlechte Presse an die Gläubigen
in dieses Meer voll mephitischer Dünste

fließen ließen, und weil er diese nnab-

weiSbare Pflicht seines oberhirtlichen Am-

tes erfüllte, vor der schlechten Presse die

ihm anvertraute Heerde warnte und zur
Unterstützung der guten Journalistik sie

ermunterte, hat er nach dem Urtheile der

Konferenz-Herzen von Svlothnrn sich einer

strafbaren Handlung schuldig gemacht, und

daö wäre nach ihrem Befunde sein drit-
tes schweres Vergehen!"

Ist diese Schilderung der Schlechtigkeit
eines großen Theil« der schweizerischen

Picsse und ihrer verderblichen Wirkungen

zu stark aufgetragen? Mit vollster Ueber-

zengung fügen nur bei: die hochwürdigsten

Bischöfe hätten noch mehr und Stärkeres

sagen können- Sie haben die Cloake, anS

welcher die sinnbeiäubeiiden, das ganze
Denken und Streben dcö Volkes vergif-
tenden Dünste aufsteigen, nur aufgedeckt,

nicht in ihrer vollen Schändlichkeit hervor-

gezogen- Es gibt i» der Schweiz, in

Bern, im Aargan, in Solothnrn, in Zü-
rich und anderSwo Schandblätter, die kein

Mensch mehr lesen kann, und selbst die

größern, sich für nobler haltenden Jonr-
nale schreiben so durch und durch feindselig

gegen die Kirche, so verlogen, einseitig

und leidenschaftlich, daß es für den wissen-

schaftlichen Mann, der an bessere, objektive,

gediegene Lektüre gewöhnt ist, und für den

Fcennd des Christenthums und der Kirche

keine größere Tortur geben kann, als ihren

Seichtigkeiten und Schlechtigkeiten in der

Besprechung der religiösen Fragen nach-

gehen zu m ü sse». Und wenn die Bischöfe >

gegen solche Schurkereien sich erheben, n>

sie und ihre Amtsbrüder und der G

selbst dagegen die gute Presse empsih c -

und alle, welche Zeit und Tüchtigkeit

ben, ermuntern, ans diesem Felde fiir G'

Wahrheit und Recht àznst-hm,
besonnen und mit ehrlichen Waffen,

^
macht man eö ihnen zum Vorwmf gs^

von der Seite her, welche >n der -W"

freiheit daö Palladium der politischen
^

heit erblickt und den Syllabus deßweg

angrecft, weil er eine schranken
Preßfreiheit verwirft!'H

Verhältnißmäßig kürzer wird ^
Allklage, die Seminarangelegenhost,

^
handelt, da der Gegenstand schon in

Denkschrift des Episkopates v- M

zum Theil beleuchtet worden war. ^
^

Sache hat ihre Bedeutsamkeit in kN^

der wichtigsten Fragen, welche

kirchlichen Gebiete controvertirt

in der göttlichen Einsetzung ^
sterthnins, der höhern -n

Bischöfe und Priester, mithin in dem ^
und der Pflicht der Kirche, die Ca

didatcm des PriesterthumS für ihr -

vorzubilden, sie zuzulassen oder aus

scheiden, und den B e w â h rtc n die i

Weihnng zu ertheilen- Diese Grn»d cn

und Grnndfordernngen sind der ^i>^
eigen, so allgemeine Sitte und

daß sie nie darauf verzichten kann, ^
die Vcipflichtnng des Bischofs,

seminar zu erstellen, und ohne die

pflichtnng der Diözcsankantone, ^
b c h nlfli ch zu sein, hätte der hi-

daö BiSthnm Bases gar nicht i

Daß die Stände sich dieser Verpfl'ch '

3» Jahre lang unter allerlei Bonmr" >

zu entziehen wußten, ist nicht die

des Bischofs; daß daö endlich "
^^zlst

errichtete Seminar nach ll) Jahoou,

rend welcher cö nur Anerkennung

plötzlich unter dcll nichtigsten

angegriffen und gründ- und formlos ^
gehoben wurde, daS ist auch

^

Bischofs Schuld. Nach dessen

mußte Hochderselbe wieder thun, was ^
zwei Borgänger gethan hatten

B Vergleiche die von der Regierung

im Aargan angehobenen neuesten ^
und den neuesten Entwurf eines StrM

im Kanton Solothurn-
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"war von sich aiìô errichten. Daß man
die

nachgesuchte Mi twirkung ver-

dab^^' ìîì wieder nicht seine Schuld;
Man ihn, Bewillign » g da-

lch't
^ versagen daö Recht habe, dafür

Nickt ^ î'" gnuzen Bereich der Gcscluchle

si.c,-
Beleg finden, uiw eben sa einzig

>

die Verdrehung der um

da, vc>mittelst welcher

sprack
" das Rewt zu d e m ab-

Pflickt
die Vertiäge zur heiligen

hat ^ '"M'hm, „Und weil er dies gethan,

dknlà
den Eia deS Gehorsams

der N s
^ Tiözesanständen bei

"schalt ^ bischöflichen NintS-

dxx gleistet und daS lväre nach

sein s
^^ênnschaunng dieser Instiziarier

beli/ ^ " nd schwerstes Ver-" ^ hen ^

N -

kathaiischeu Kt^ßräthe
beriierischrn Jura

dn> Is. Mundesialsi.
(^artsehnng^)

^'"Ng^ die beiden Kantonalver-
d'°se

Ge>^u ^ ""d ^«46 (Art, 80)
givst "Vlejstnng der katholischen Reli-
^Nltua

' ^ öffentlichen katholischen

Die N
"cht erhalten,

Miederh^"^derfassnng selbst (Art, it)
^igiv» '

Gunsten der katholiseben

^ ^ ^llflemeine» die gleichen Ka-

'h
Ee»iiimraiuzc>c.>eiihc 0, »eil

^îch? von Lcm^enthal. nn,
I.^ »och (Änlich ungebüln tilhe Nechte über

all? ^stehcnde Seiniuur anmaszle,

îei», ». hindurch, rl> Winkrlplse,
^ vcilunvcrii, die Winkel-

à de, die Langrn-.halr,.Macheuschaft
4t»>w Errichtung dis Semumrs zur

h/^Upt MilsN wollig u»d dir Flväiigcecicii
'""n gegen Bischof Arnold

^^i«aru,,».'' Spionage, welche man im

dx,,?ì^^ euid die Abneigungen, welche

die m
liinincn zum Voraus zu pflanzen

Rechtsverletzung, womit

t°^°-n-ie!i^ ">°'d genieine

ji^ Aillez k-,"" Inventar verschachert ivurde,
atz/ ^ K»ar nicht einen der wich-

«,/â- ütz^/^" sprechendste» geschichtlichen

Si " die »,
^"fahren der Staatsbehörden

lili/ ^e ^ »»serein Vaterlande, und
"d man mit solchen Leuten I

gehen könne, '

ranticcn, jedoch unter dem Vorbehalt,

daß den Kantonen daö Recht zustehe, die

uothweudigeu Masiuahmen zu treffen für
die Ausrechlhaltung der öffentlichen Ord-

nuiig und des Friedens zwischen den Kon-

fessionen.

Weder die öffentliche Ruhe und Sicher-

heit noch 'der Friede zwischen den Konfes-

sionen ist im Jura gestört worden, ob-

gleich dieser LandeSthcil mit militärischer

Besatzung bedroht wurde, für welche even-

tncll durch Negierungsbcschluß vom l8,

März 1878 ein Befehlshaber ernannt

wurde.

Seit dieser .Feit jedoch sind Ereignisse

eingetreten, welche unser religiöses stehen

und unser Recht, die Religion, wie sie

unsere Vater nnö überliefert haben, anö-

znnben, im höchsten Krade verkümmern.

Nachdem die Konferenz der Diözesan-

stände deö BiSthumS Basel durch den

Entscheid vom 29, Jänner 1878 mit der

Mehrheit der Kantone (Solothur», Bern,

Aargan, Thnrgan und Baselland) die Ab-

sehung des gesetzlich gewählten Hochwst,

Bischofs von Basel beschlossen, hat der

Große Rath durch daö Dekret vom 28,

März 187?, trotz der Petitionen von

8800 katholischen Bürgern deS Jura, den

Beschluß der Diözesankonfcrcnz bestätigt

und alle durch den Negiennigörath be-

rcitö ergriffenen Maßregel» gutgeheißen.

Diese Beschlüsse sind von ernster Na-

tur und größler Wichtigkeit, Sie mache»

die Ausübung des katholischen Knltnö

fürdcrhin zur Unmöglichteit oder hemmen

wenigstens dieselbe in ihren öffentliche»

Kundgebungen ans eie empfindlichste Weise.

Diese Beschlüsse sind die flagranteste

Verletzung der 'Verträge, durch welche der

W i e nerve rl r a g zu Knuste» deö

Theiles deö BiSthums, welches mit dem

Kanton Bern vereinigt werden sollte, sti-

pulirt wurden, — Garantiern, welebe

durch die Bevollmächtigten des KantonS

Bern in der V e r e i » î g » n g s n r-
künde unterzeichnet und durch die Re-

gicrungSbehörde beschworen worden sind.

Die Absetzung des Bischofs von Basel

zieht die Desorganisation der Diözese nach

sich, und doch ist der Staat Bern dem

Jura gegenüber an die Forterhaltung und

Wiederherstellung deö BiSthumS Basel ge-

bunden. Der Art. 2 der Vereint-

gnngönrkunde stipulirt wirklich, daß

„auf den Fall, daß durch künftige Ver-

fügungen ein ViSthnm Basel beibehalten

würde, sich der Kanton Bern verpflichtet,

im Verhältnisse der übrigen Länder, die

in Zukunft nnter der geistlichen Verwal-

tung des Bischofs stehen werden, zu den

für die Erhaltung dieses Prälaten, seines

Kapitels und seines SeminarininS nothi-

gen Sninmen beizutragen,"

In Vollziehung dieser Verbindlichkeit

zeichnete die Regierung von Bern den

26, März 1828, nach langen Vcrhand-

lnngen, den Vertrag zur Wiederherstel-

Iniig der Diözese Basel, Dieser Vertrag,

unterzeichnet durch die Kantone Solo-
thnrn, Lnzern, Bern und Zug, diente der

Bulle Leo'S XII lrà pnwoipun. welche

daS Bisthnm Basel auf neuen Grund-

lagen rcconstitnirte, zur Basis.

Wir müssen hier noch ausdrücklich be-

merken, daß die Theilnahme deö Standes

Bern am Vertrage vom 26. März 1828

zwischen den vierDiözesankantonen keines-

wegs freigestellt war; eö war seitens der

bernischm Regierung die Ausführung sei-

»es gegebenen Wortes und die Vollste-

hnng "einer Klausel der VereinignngSnr-
künde.

Wir ziehen daraus die Schlnßfolge-

rung, daß der Kanton Bern weniger als

jeder andere Kanton sieb vom interkanto-

nalen Vertrage von 1828 entbinden und

von der Diözesaneinheit lostrennen durste,

Bern schuldet schon durch die Verein!-

HUNH^ulfeinen Katholiken

die Wiederherstellung deS BiSthumS; eS

sehuloet ihnen einen Bischof, mit dem der

jurassische Klerus verkehren kann; eS ist

ihnen denselben schuldig, weil i» der ka-

tholischcn Hierarchie der Bischof ein nn-

entbehrliches Glied ist, der Vermittler

zwischen den Glaubigen, dem Klerus und

dem hl, Vater, dem Papste; weil der

Bischof unentbehrlich ist zur freien Aus-

Übung des Kultus und der von der We-

senheit der katholischen Religion unzer-

trennlichm Riten.

Wenn also der Kanton Bern den Diö-

zesanbischof absetzt, so vergreift er sich an

der Organisation der katholischen Kirche,

welche er zu respektiern und zu schützen

die Pflicht hat.

Der Vrmdesgewalt steht es zu, diesen:
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unerträglichen Zustande ein Ende zu ma-

chen und Alles wieder in seinen normalen

Gang zu setzein

Die Absetzung des Bischofs Lachat hat

noch andere Gewaltmaßregeln seitens des

Kantons Bern motivirt.

Durch Beschluß der h. Regierung vom

18. März 1873, welcher durch den

Großrathsbeschluß vom 23, und 29, März

bestätigt wurde, hat die bernische Regie-

rung
1) allen Pfarrern im Jnra, 39 an

der Zahl, die Besoldung entzogen,

2) die genannten Geistlichen von allen

priesterlichen und pfarramtlichen Funktio-

neu suspendirt,

3) beschlossen, dieselben behufs Abbe-

rufung vor dem Appellations- und Kas-

sationShof in Anklagezustand zu versetzen,

4) den Psarrgeistlicheu die Führung
der Civilstandsregister, die ihnen kraft der

Verordnung vom 9, Jänner 181,3 an-

vertraut worden war, genommen und

endlich

5) in den katholischen Bezirken als
provisorisch die Civilehe eingeführt.

Eine Vollziehungsverordnung der Re-

gierung vom 28. April 1873 reglemen-

tirt dsese verschiedenen im Prinzip aus-

gesprochenen Verbote und weist die Zu-
widerhandelnden an den Richter zur Be-

strafnug.

Seither sind mehrere Pfarrer der Be-

zirke Pruntrut und DelSberg zu Bußen

und Kosten verurtheilt worden, weil sie

im priesterlichen Ornate getauft, Ehen

eingesegnet, Begräbnisse gehalten haben.

Der Richter belegt selbst Ceremonien,

welche in den Sakristeien vorgenommen

werden, mit Buße, obgleich man die

Sakristei als ein Privatlokal in der Kirche

betrachten kann, welches dem Publikum
nicht offen steht und wo kein Gottesdienst

gefeiert wird.

Also im Jahre der Gnade
1 8 7 3 ist eine Bevölkerung
von 65,000 Seelen beinahe
jeglichen religiösen Bei st an-
des beraubt. Die Ceremonien des

öffentlichen Kultus sind untersagt; die

Prozessionen, besonders am Fronleichnams-
feste, dieser feierlichste Akt unserer Reli-
gion, konnten nicht abgehallen werden;
die liturgischen Uebungen, öffentlichen Ge-

bete, Taufen, Begräbnisse, Ehen sind poli-
zeilich verboten und können nur im Ge-

Heimen, in Privatlvkalen gefeiert werden.

Selbst die Predigt, die christliche Unter-

Weisung der Jugend, alles' das ist, trotz
den formellen Borschriften des Gesetzes

über den öffentlichen Unterricht von 1870,
uyter einer Strafe von 10 bis 300 Fr,,
im Wiederholungsfalle das Doppelte, ver
boten.

Mehrere Pfarrer, wir citiren die HH,
Pfarrer von Delsberg, St, Ursitz, Bres-
sancourt, Graudfvutaiue und Chevenez,

sind auch wirklich zu Geldbußen verur-
theilt worden.

Meine Herren, Sie können sich eine

Vorstellung machen von den Schmerzen,
welche hiebe! die Bevölkerung deö Jura
empfind« und von den unzählbaren Nach-

theilen, denen die Katholiken bei uns tag-
täglich ausgesetzt sind. Und doch hat
diese Bevölkerung nichts gethan, was diese

ausnahmsweise Behandlung verdient hätte.

Sie will nur treu bleiben den Vorschrift
ten der katholischen Religion, welche durch
die Verträge, die Gesetze, die Staats- und

Bundesverfassung garantirt ist.

Wie ihre Geistlichkeit, spricht diese Be-

völkerung der weltlichen Gewalt jede

Macht ab, den Bischof von seinen Funk-
tionen zu suspendiren oder abzusetzen, da

der Bischof seine geistliche Gewalt nicht

vom Staate, sondern von der Kirche,
von Gott selbst empfangen hat. Wenn
aber der Staat nicht das Recht hat, den

Bischof zu suspendiren, weil er ihn weder

wählen, noch ihm die Weihe geben kann,
so hat er eben so wenig das Recht, die

Pfarrer abzusetzen oder abzuberufen, da

nicht er dieselben wählt und weiht.

Ueber diesen Punkt haben wir eine be-

sondere, sehr genaue Verordnung in der

V e re i n i g u n g S u r k u n d e. Der
Art. 3 derselben lautet: „Die Pfarrer
werden durch den Bischof ernannt und der

Regierung vorgestellt, welche sie in den

Besitz ihres weltlichen Benefiziums setzen

wird. "

Indem die Regierung von Bern die

Pfarrer von ihren priesterlichen und pfarr-
amtlichen Funktionen suspendirt, hebt sie

thatsächlich die freie Ausübung des Kul-
tus auf; denn es gibt keine Religion ohne

Kultus und es gibt keinen Kultus oh»

Priester,

Ebenso wenig steht es der ö

walt zu, die Abberufung der

Pfarrer auszusprcchen. Das bernische

setz von 1851 über die Abberufung
^

Beamtcten kann nicht auf die
^

angewendet werden; denn

sind keine Staatsbeamte. Sie ^ s"

vom Staate abhängig in ihren l^st ^

Verrichtungen; denn diese gehören en^

ganz besondern Ordnung an, welche a

ßer dem Bereiche der Staatö-Gewalt

(Fortsetzung folgt,)

Rekurs des katholischen Kler^

von Genf -,

gegen das neue Hefe h über die Krg>>

lntwu des katholischen Kultus«

Es ist das erste Mal, daß wir, k.ê
lische Priester des Kantons Genf, s»>

h. Behörde in der schmerzlichen ^rg ^
kurrire», in der wir uns, in 8^6 .M
jüngst in Genf beschlossenen Gesetze,

allen der katholischen Kirche bis >e)

erkannten Rechten widersprechen, best

^
Mehrere Male haben wir bei dett^,

Horden unsers Kantons protestât,
umsonst; wir haben keine andere 7^
nung auf Gerechtigkeit mehr, als w

unparteiische Entscheiden Ihrer Ver>a

l""3> „F
Sie sind berufen, dem konstitntw ^

Gesetze, welches am 23. März >^,

Volke des Kantons Genf zur ^ ^
nrung unterbreitet wurde, die ^
sanktion zu geben oder zu verweis
Neuntausend Stimmende haben

setz angenommen, es ist dieß die ^
heit der Wähler, eine Protestantin)

jorität: die katholischen Wähler, ^
6000 Mann stark, konnten uw ^
nium nicht Theil nehmen, da N D

Voraus wußten, daß eine Major' u

einer andern Konfession als ^
die Unterdrückung in religiöser MZ

annehmen würde. ^i>
Einstimmig haben sie sich der ^

mung enthalten.

Wohin kommt die gegenseitige

hängigkeit der durch die Verfassuî^
kannten Konfessionen, wenn die ^
der einen ihre Unabhängigkeit
nützen können, die Organisation

d

tus der andern nach ihrem Gutd>

ordnen st/

Könnten die katholischen
Kantouö Freiburg eine religiöse ^
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^tion ihrer Wahl den Protestanten des
ezirkeS von Freiburg aufbürden?

Unsere Verfassung, welche ans gleiche
iise den katholischen wie den protesta»-

stchen Kultus anerkennt und schützt, er-
dadurch selbst an, daß die katholi-

Interessen nicht dem unterdrückenden
icheide Protestantischer Wähler preisge-

geven werde» sollen.

Das Ihrer Sanktion unterbreitete Ge-
tz> ausgearbeitet und beschlossen ohne

welche Theilnahme von Katholiken,
Erbricht (wie wir eS schon in unserem

ein Großen Rathe Genfs eingereichten
polest vom 14. Jan. 1873 gesagt habe»)

rei K"
wesentlichen Grundsähen nnse-

Kirche und unseren Glaubenslehren,

N
den Grundsätzen unserer Kantons- und

undesverfassung selbst. „Diese." sagen

M,'. "baranliren in Wirklichkeit die freie

dà -
der Kulte (Art. 44 der Bnn-

kim "ì Art. I deS konstitutionellen
18l>«^" Gesetzes vom 27. Dezember

in Genf sind diese attgemei-

lki^ "inungen, was die katholische

y. ^ ifft, bestärkt durch die

VMn,
"hle eingegangenen feierlichen Ber-

von î" es in den Verträgen

U.,
'en und Turin, sei eS in den

vlwn' das Breve »Iirlor multi-
don 181st herbeigeführt haben.

die schwor der Genfer Staat,
s?s,dolische Religion beizubehalten und

verä
wie sie unter den alten Sou-

in»!
^r von Savoyen getrennten Ge-

/""den war, die vor den-. 29. März

G. Kraft gewesenen Gesetze und

beiî/r"^ ^rzug ans diese Religion

Stm/ es sei denn, daß vom hl.

>vi'
andere Anordnungen getroffen

»nd ^ führte hierauf diese Verträge

sài. -Achtungen an, als „daS Richt-

sei» n^'sdr Rechte und die Grundlage
dak^> rechten." Und wir wüßten nicht,

von n
authentischen Versprechen etwaö

' >hrer verbindlichen Kraft verloren
Und doch, was sehen wir heute?

sr?» rationellsten Weg, den der

D " schüfMchen Verhandlungen mit dem

blick à^'hàn, oder sich, im Hin-

all-, ""f"e Religion, an die einzigen
genwlnen Gesetze und an die einfachen

der zu halten (Art. 2

sek ^ì"idesverfassung, konstitutionelles Ge-

»i<i„ September 1868), verhängt

um
^i>en sie AuSnahmömaßregeln. Manun rgràbt sie in ihrer Grundlage, man

Ni» r
ihren besondern Charakter,

Und' /"^àirt ihr eine andere Religion

Ib,»' ^"derc Kirche, welche vom Ka-
n',^»>uS nur den Namen hat, in Wirk-

H m aber protestantisch sein wird.

Die Verfassung unseres KantonS aner-
kennt die Freiheit des katholischen Kultus
mit der hierarchischen Organisation, welche

sein Hauptmoment ist und die ihm überall

garantirt ist. Artikel 131 bestimmt:
„Der Staatörath ist beauftragt, bei der

Ratistkation des Großen Rathes mit der

geistlichen Oberbchörde die Punklc zu ord-

nen, welche sich auf die Bestätigung der

Regierung, bezüglich der Ernennung von

Pfarrern und andern Pfründnern beziehen."

Dieser Artikel seht voraus, daß die

Regierung ein Beitätigungs- oder Ge-

nehmigungörecht bei Ernennung von Pfar-
rern verlangen kann, aber er setzt nicht

voraus, daß dieses Ernennungsrecht der

geistlichen Oberbehörde bestritten werden

kann. In weiten» ist das Gesetz vom
23. März abhin inkonstitutionell in Form
und Inhalt:

1) In der Form, weil der Staatsrath,
ohne die geistliche Obcrbehörde beizuziehen,

vorgegangen ist. Die bezüglich der Pfarrer
von Genf zwischen der Diözesanbehörde

und der Regierung gepflogenen Korespon-

denzen können nicht als ein Schritt zur
Versöhnung von Seiten des Staates be-

trachtet werden, da schon, ein Jahr vor

jenem Konflikte, am 23. Oktober 1872,
der Präsident des Staatsrathes, Hr. Bau-

tier, offiziell dem Gr. Rathe anzeigte,

daß der Staatsrath in Kürze das Gesetz

einer Civilverfassnng für den katholischen
Klerus vorlegen werde.

2) Es ist verfassungswidrig im In-
halt; denn der Staatsrath hat ein Ge-

setz, bezüglich der Ernennung von Pfar-
rern vorlegen und annehmen lassen, wäh-
rend er, gemäß Art. 130, nur ein Gesetz

über die „Bestätigung der von der geist-

lichen Oberbehörde getroffene» Ernenn»»-

gen" verlange» konnte. Die Frage der

Bestätigung allein und nicht der Erneu-

nung selbst konnte aufgeworfen werden.

Sie, meine Herren, werden nicht wol-
len, daß Ihrer Legislatur die Unehre und

Gefahr anklebt, die Verletzung der Ge-

wissenSsreiheit in der Schweiz mit Miß-
achtung genauer VerfassnngSlerte und in-
ternationaler Verträge sanktionirt zu ha-

den. Die helvetischen Traditionen der

Ehre und Treue für den beschworenen

Glauben werden die Richtschnur für Ihren
Beschluß sein, wie sie es waren für den

Vundesrath, welcher im Jahr 1868 das

Gesetz über daö allgemeine Spital in

Genf genehmigte, unter der ausdrücklichen

Bedingung, daß dieses Gesetz j» Nichts die

zu Gunsten der katholischen Kirche durch
die von den unterzeichneten Mächten im

Wienervertrage stipulirten Garantien schä-

dige noch mindere; der Hr. VundeSpräsi-
deut erklärte unlängst, daß „dieser Ver-

trag immer noch einen Theil des öffent-
lichen, europäischen Rechte« bilde."

Wenn die Sacke, für welche wir unS

an Ihre Unparteilichkeit wenden, in nn-
serem Kanton zu unbesiegbaren Oppo-

sitionen, zu einer schroffen Stellung sei-

tens der Leute, die »nS regieren, Anlaß

gegeben, so liegt diese unglückliche Uneinig-

keit in politischen Interessen, personellen

Empfindlichkeiten und Leidensckaften, welche

nur zu oft auf einem beschränkten Ak-

tionsfeld die Grundsätze deS wirklichen in

Frage stehenden Gegenstandes fremden Ge-

sichtSpnnkten preisgeben.

Wir haben keinen andern Ehrgeiz, als

unserm Vaterlande loyal zu dienen und

mit unsern Civilbehörden in guter Har-
monie zu leben, aber wir wollen, wir

verlangen, daß es uns erlaubt sei, der

Kirche mit gleicher Loyalität zu dienen;

wir bitten, daß nicht Gesetze gemacht wer-

den, die den einzigen Zweck habe», unS

mit unserem Gewissen in Zwiespalt zu

bringen und in die Alternative, Gott un-

gehorsam zu sein, um dem Gesetze zu ge-

horche», oder dem Gesetze ungeborsam zu

sein, um Gott zu gehorchen. In diesem

Falle werden Sie selbst anerkennen, daß

„man Gott niehr gehorchen müsse als

den Menschen."

Uebrigens herrschte bis auf den heuti-

gen Tag zwischen dem Gesetze und un-

serin Gewissen Uebereinstimmung; um sie

wieder herzustellen, genügt es, bei der

strikten Beobachtung unserer Verfassung

zu verbleiben, indem man daS Verfassung«-

widrige Gesetz vom 23. März 1873 nn-

gültig erklärt. DaS ist's, um waS wir
im Interesse ?eS Wohles des Vaterlandes

und der Freiheit bitten.

Wir können Ihnen übrigen« nur wie-

dcrholen, daß unser Gewissen unS immer

die strikte Pflicht auferlegen wird, dieses

Gesetz nicht anzuerkennen; wir müssen

Ihnen erklären, wie wir es unserer Re-

gierung gegenüber Heihcm haben, baH ìvir

unS ihm niemals unterziehen werden kön-

nen - eö scheint unS nöthig, diesen Punkt

zu betonen, weil die Versassungen jedem

Bürger die Gewissensfreiheit garantiren

und Sie nicht erlauben werden, daß man

unserm Gewissen als Priester Gewalt an-

zuthun strebt.

Empfangen Sie w.

(Der „Bund" gibt die beiden Rekurse

der Genfer Geistlichkeit „in ihrer vollen
Uebersetzung," vergißt aber daS Datum

derselben.) *)

*1 Das Gesetz betreff den katholischen
K u l t u s lautet wörtlich -

Art. l. Die Pfarrer und Vikare werden

gewählt von den der katholischen Konfession
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Wochenbericht.

Schweiz, V, Einige Gedanken
über den neuesten Versuch eine r
B u n d e S r e v i s i o n.

Die kirchlich-politischen R e-

o i s i o n ö v o r s ch l ä g e d e S B un -

d e s r a t heö. Wir dürfen hieher den

25. Artikel rechnen. Er lautet: „Der
Bund ist befugt, eine Universität und eine

polytechnische Schule und andere höhere

Unterrichtsanstalten zu errichten," Wie
bekannt, ist nämlich von vielen Seiten her

die Erwartung ausgesprochen worden, der

Bund werde an der neuzuerrichtcnden Uni-
versität eine k a t h o l i f ch - t h e v l o -

g i s che Fakultät aufstellen; von

einigen Seiten ertönte sogar der Nus nach

einem eidgenössischen kathol.Priestersenrinar.
Wir treten über diese Wünsche und Anö-

sichten nicht weiter ein. Es hat keinen

Sinn, von einer katholisch-theologischen

Fakultät, geschweige von einem Priester-

seminar zu reden, bevor daö V e r h ä l t-

angehörigen Bürgern, die auf den kantonalen
Wählerlisten aufjretragen sind. Dis Gewühl,
trn können abberufen werden.

„Art, 2. Nur der vom Stäntc anerkannte
Dwzcsnnluschof kann, inner deu Grenzen dcö
GescheS, Handlungen der bisehöflichen Gerichts-
barkeit und Verwaltung vornehmen. Wenn
er seine Gewalt einem Bevollmächtigten über
trägt, so bleibt immerhin 1er Divzesanbischof
selbst verantwortlich, und di?ie Delegation
bedarf der Genehmigung des StaatSraches.
Die einem solchen Bevollmächtigten ertheilte
Genehmigung des Staatsrathes kann immer
wieder zurückgezogen werden. Die katholischen
Pfarreien im Kantone sollen im Verwände
eines schweizerischen BiSthnmS sein. Der
Sitz des BiSthums darf nicht in dem Kanton
Genf errichtet werden

„Art. Z. Das Gesetz wird die Anzahl und
die Umgrenzung der Pfarreien, die Formen
und Bedingungen bezüglich der Wahl der
Pfarrer und Vikare, sowie den Eid, welchen
diese bei ibrun Amtsantritte zu leisten haben,
und die Fälle, sowie die Art ihrer Abberu-
rusnng bestimmen, ebenso die Organisation
der Kirchemäihe, welche mit der Verwaltung
der Temporalien beauftragt sind, und die

Fälle der Sanktion von gesetzlicher Erlassung
betreffend den Kuiins durch das Volk.

„Art. 4. Hiemit sind aufgehoben die Ar-
tikel 13» und l33 der Verfassung von 1847,
und überhaupt alle mit dem gegenwärtigen
Gesetze im Widersprüche stehenden Bcstim-
mungen.

„Ueberganggliesiimmung. Die gegenwärtig
in Amt stehenden Pfarrer und Vikare, welche
nach den bis dahin gellenden Formen ernannt
wurden, sind der Wahl nicht unterworfen.
Dagegen finden alle ander» Vorschriften dieses

Gesetzes mit Entschluß derjenigen betreffend
den Eid, auf sie Anwendung."

n i ß d e s B u n d e s zur k a t h oli -

scheu Kirche fest bestimmt ist. Er-
kennt man diese in ihrer unanfgebbaren

wesentlichen Organisation als einen V e r-

ein unter der Leitung de r

Hierarchie, so weist man, an wen

man sich zu wenden und mit wem man

sich zu vertragen hat, wenn man eine

katholisch - theologische Fakultät errichten

will. Erkennt man dieS nicht an, so mag

man eine sogenannte katholische Fakultät

auf dem StaatSetat haben, aber es werden

ihr nur zwei Punkte fehlen: kirchlich an-
erkannte Lehrer und — Schüler. Sie
wird ein todtgebornes Kind sein.

Hier schon drängt sich uns also die Frage

ans: WaS haben wir für ei» Verhältnist

zwischen Kirche und Staat nach den neuen

Vorschlägen deSBnndesrathes zu erwarten?

Ist es die Anerkennung des IstWjährigen
RechtSbestandeS der katholischen Kirche in

der Schweiz, und die Anerkennung der

ststl) Jahre bestehenden reformirtcn Kon-

session? Will man die Kirche demnach als

einen s e l b st st ä n d i g e n Verein
mit längst bekannter und bestimmter
Organisation, als eine Konfession mit

ihrer eigentlichen Lehre, ihrem Cultus,
ihrer hierarchischen Gliederung in die Ga-

rantie und den Schutz des Bnndeö auf-

nehmen, oder sie nur als einen Theil des

StaatSganges, ihm und seinen organi-

satorischen Bestimmungen von heute ans

morgen unterworfen, wie die übrigen Staats-

anstalten, betrachten? Oder will man

„die freie Kirche im freien
Staat," einen religiösen Verein, der

sich nach Innen und in seinem änstern

Verbände frei eonstitniren und bewegen

kann, ohne Einmischung der Staatöbe-

Horden, nur unterstellt den allgemeinen

Gesetzen der Ordnung, Sicherheit und des

friedlichen Zusammenlebens? Oder will
man bloße religiöse Genossenschaften, ab-

geschnitten von einem größer» Ganzen,

beschränkt auf ein gewisses Territorium
und in demselben von der Landesgesetz-

gebung und Administration abhängig?'

Kurz: Will man ein Zusammenleben

zweier selststcindiger Vereine, mit zwar auS-

ausgeschiedenen Zwecken, aber vereintem

Znsammenwirken zu eine m höher Gan-

zerr — oder will man Trennung oder Ver-

schmelzung der Kirche und des Staates?

Ueber diese Fragen erhalten wir AN

g r n n d sätzli che Antwort an der

Spitze des neuen Revisionsentwurfes, w>

im Verlaufe desselben ebensowenig. U"

den einzelnen Vorschläge» herrscht a

dieses, bald jenes System vor — ^
wie eö beliebt, wie man eS gerade brau

und durchzusetzen hofft, oder wie es da

„augenblickliche" Zugeständnist zu for^U

scheint.

So lesen wir Art. 48 : „Die Gla»

bens. und Gewissensfreiheit ist unvestetz

lich." Sehr überflüssig, bemerkt richtig

die „Eidgenossenschaft", wenn es sich "w

die innere Glaubens- und Gewissens

freiheit handelt. Aber ivre steht es ^
der än st e r n Da sagt uns die Vo

^

schaft des Bundesrates: Die Ausübung

der Religion ist ein Urrecht des J»div>

dun ms, inner den Schranken der Ordnung

und Sittlichkeit. Jeder KultnS, welcher

diese Schränken respektirt, hat ein Anttä)

ans Duldung, ja, auf den Schutz
des

Staates. Der Bund stellt sich über dsi

religiösen Gemeinschaften; er anerkenn
keine derselben; er kennt sie nur, nin sie

^

zu schützen und den Frieden unter ihnen

zu wahren. „Er vertheidigt weder eine

Konfession noch eine Kirche; er ver-
t h e i d i gt lediglich d a SIn d i v si

d u u m, indem er diesem die Respektirung

seines Glaubens und die Freiheit seines

Gewissens sichert." Die Bundesverfassung

sagt also nichts von Kirche» und ltwn-

fessionen, aber sie schützt den Bürger einer-

seits dagegen, daß eine Kirche seine indiw-

dnelle Freiheit antaste, und schützt ihn ans

der andern Seite gegen die Ucbergrstst'

welche die Gesetzgebung oder die politische

Gewalt eines Kantons sich aus dem ^e-

biete seines Gewissens herausnehmen möchle-

„Der Bund betrachtet sich

der alS V o r f e ch t e r d e SI » dîvi-
d uuin S g e g e n d i e K i r ch e, uo ch

als P o r f e ch t er der kantonalen
Gewalten gegen die geistlich^
Behörde. Er wahrt und sicher

j e d e m s e i n G e b i e t."
Dieser letztere Satz würde uns sehr

be-

friedigen, wenn er wirklich fest und nn

zweifelhaft in dem Wortlaut deS

schlages ansgesprochcn wäre, oder mit Roth-

wendigkeit ans dem Vorangegangenen soliste-

Leider vermögen wir uns weder von dew
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ku, noch »on dem anderen zu überzeugen,

fält' ?"^îvidnnm ist überall sorg-

siiid'ê
î" >"nem lirrechte- geschützt; wo

eö d i e Individuen, die einer be-
unten Konfession angehören, und frei

dk R
sollen? Wo steht eS, daß

^
î^uner deö gleichen Glaubens sich

i»
^^ein zusammen zu thun, sich

Ei»
ê"'î^'în n»ch Gntsindcn und ohne

si^
Mischung Staatbehörden zu organi-

^esek ^"dividnen, die sich den

tusnn^ ^^I^ben nicht fügen »volle», anö-

diesem"
-

sind Erst wenn

ist »
^^UlSrecht besiinimt ansgespreehen

^»ud^s ^ Sinn, zu erklären » „Der
des ^

^ì^chtet sich weder als Vorsechter

als iß" gegen die Kirche, noch

U, ^Icchter der kantonalen Gemalten

es
^'îslliche Behörde." Wie paßt

der R
I^A'nen Worten, >venn später

djx ^/'"deSrath sich daö sttecht beilegt,

zxxjr/ì^^'ug von BiSthümer» ans schwei-

u»teà Genehmigung zu

^erickta/" wenn die geistliche

6st) abgeschafft sein soll (Art.

welche^"satz. daß sie für die,

^»ll
^ katholischen Kirche angehören

fasigr
^ ' fortbestehe oder »venigstens

^4) ^ ^ "och »nehr : wenn eö (Art.
Ä»>» ^)»e Zustimmung des

sà-.^ ^"1 dem Gebiete der Eidgenossen-

oder ^ lustrage eines fremden Staate«

a»»»' / ^
^ f r e m den B e h ö r d e,

ì Handlungen verrichtet, kann vom

de» ^^ìathe des Landes vermiesen wer-

ish' ^ocnn dazu allgemein nnd

Äefi" ^sagt wird: nnter dieser freniden
sei der Papst verstanden?

»ns
^ ^^^Ichast des BnndeSratheS bietet
K"n Ahcil sehr schöne Worte. Die

dies ^^ìchainmlnng >vird sie kaum in

î>e»^ì""o nehmen nnd nnS Garan-

cher Auslegung geben. Sie wird
Keiler gegen die bestehenden

l>k ^ Konfessionen vorgehen; dafür

Ich»
^e schroff einseitige Znsammen-

^tiits
^ Nevisionökonunission in beiden

Was haben wir unterdessen für

Moustiöscn bcr

"'sich ^ ab> Verbannung eines Einhci-
silh dl ^ eigenen Lande — wo findet

in der Eesej^gebnng eines
^'slr ten Amtes?

eine tröstliche Gewißheit, daß „sich der

Bund weder als Vorfechter deö Jndivi-
duums gegen die Kirche, noch alö Vor-

fechter der kantonale» Gewalten gegen die

geistliche Behörde betrachtet?" Roch besteht

der Art. 44 der schwciz. BundeSversassnng,

welcher den anerkannten christlichen Kon-

sessivncn die freie Ausübung dcS GotteS-

diensteS im ganze» Umfange der Eidge-

nossenschaft gewährleistet; das hat aber

den Bnndeörath nicht gehindert, den apo-

stolischen Vikar von Genf zu verbannen,

nnd er hat bis ans diesen Tag nichts

Ernstes nnd Wirksames gethan, um die

unser ganzes Vaterland schändende Schmach

des am Bischof von Basel begangenen

JnstizfrevelS, um nicht zu sagen, Justiz-
mordeö nnd der Vergewaltigung der ka-

tholischen Bevölkerung im berner. Jura
abzuhalten oder gutzumachen.

<stortskfiung folgt.»

— Der Rekurs de r s olot h.

P a st o r alk o n f e r e n z v or de m

Stän d e r a t h.

DaS Resultat der Verhandlung, Ab-

Weisung der Reknrrenten mit bedeutender

Majorität, ist in letzter Nummer schon

angegeben .worden. Wir holen.Einzelnes
anö den Verhandlungen nach, waö ans

die Behandlung dieser nnd der kommen-

den äbnlichcn Fragen Licht wirft. Der
Berichterstatter, Du. Blumer, ging vom

bloß rechtlichen und geschichtlichen Stand-
punkte anö, und sand nach diesem den

Rekurs nicht begründet. Wir begreifen

das nnd anerkennen daS Ruhige und Ge-

messene seines Votum«, müssen ihm aber

bemerken, daß er den Zusammenhang der

WiederwählbarkeitSfragc mit dem D o g m a

der k i rchli ch e n Sendung deö Priesters
und die Verwicklungen und Widersprüche,

welche nothwendig daraus entstehen müssen,

wenn der Bischof einen pflichtgetrencn

Pfarrer entlassen soll, bloß weil er den

Dorfmagnaten nicht gefiel, oder wenn

er einen nengewählten institniren sollte,

den er nach Pflicht und Gewissen für
nnwürdig erklären muß, nicht anerkennt

oder nicht in Anschlag nimmt. Dr. Blnmer
als Kenner der Rechtsgeschichte der innern

Kantone, wird wissen, warum »urn g e-

rade in diesen Kantonen von der Wie-

derwählbarkeit der Geistlichen zurückgekom-

inen ist, nnd er wird sich auch der Gründe

bewußt sein, warum man diese veraltete

und aufgegebene Praris wieder hervorsticht

oder neu einführt. Es ist dabei der Zweck,

die Geistlichkeit vom Staat abhängig

zu machen, sie zu bloßen Staatsdienern

— wie eS offen gesagt wurde — herabzn-

scheu, mithin antichristiich ihre höhere Sen-

dung z» langue»; sie zu cntmnthigen im

pflichtgetrelle» Widerstand gegen die Ent-

christlichung des Volke«, und ihre Stellung
so zu erschweren, daß sich viele diesem nn-

sichern nnd u»würdigcn Dienste entziehen.

DaS Ganze ist ein Uebergriff der Staat«-
oder Gemeindebehörde in da« kirchliche

Leben, eine Exaggeration einer bloßen

Zugabe de« V v r s ch la g e s zum formst-

ehe» und entscheidenden Wahlrecht,
eine Grundsatz l o s i g k e i t, oder dann

ein Handeln nach u n ch r i st l i ch e n

Grundsätzen. Da« liegt nun freilich nicht

in Gesetzesparagraphen vor, kommt mit-

hin bei der einseitigen Auffassung der

Frage nach dem Staatsrecht nicht in Be-

tracht, ist aber nichts destoweniger gründ-

lich wahr nnd von schwerwiegender Be-

dentnng.

Herr v. Hcttlingen hob diesen Wi-

dersprnch der Wiederwählbarkeit der Psarr-

geistlichkeit mir der kirchlichen Organisa-

tivn, deren Eingriff in die bischöflichen

istechte nnd in daS katholische Gewissen

treffend hervor, ebenso die Unzweckmäßig-

keil dieses Gesetzes, obgleich er anerkennen

mußte, daß dieser Umstand hier nicht maß-

gebend sci»i könne. - Form nnd Gehait

seines Votum« läßt nnö doppelt bedauern,

daß er (gegenüber einem Vigier nnd Keller)

nicht in die Revisionskommission gewählt

wurde.

Von Vigier'S Votum ist Folgende« daö

Bezeichnende.' E« sei über allen Zweifel

erhaben, daß daS K i r ch eure ch t, d i e

A n S s prüche des unfehlbare n

P a p st e « » a »ie n tli ch, nicht der Ge-

setzgcbnng eine« KantonS übergeordnet sein

könne; sonst müßten alle Gesetzgebungen

sämmtttcher Kantone abgeändert werden;

denn es sei keine einzige, die in allen
Punkten mit dem Kirchenrecht, wie eö

dieser oder jener Kirchcnrechts-
le h r er aufsaß t, in Uebereinstimmung

stehe. Kirchcnrecht und die nnsehlbarcn

AnSsprüche des Papstcö, Kirchenrccht in
allen Punkten, wie eö irgend
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e i n Kirchenrechtslehrer auffaßt — was ist

daö für ein Gallimatthias Von R,-R>

Jeckers SpllabuS-Gerassel, von seinem un-

verschämten Ciliren derLügen eines Schulte

wollen wir schweigen. Hr. v. Hettlingen

hat es ihm schon klar gemacht, daß man

im eidgenössischen Ständerath mit der

Hohlpauke nicht ausreicht, wie im Solo-

thuruer-Kantonsralh oder aus der Bühne

zu ArleSheim.

Mit Befriedigung lieSt man dagegen

die ruhige Erörterung des Hrn. Bundes-

rathö K n ü s e l. Beide'Ansichten, wovon

die eine das kanonische Recht gar nicht,

die andere jedoch in seinem vollen Umfang

anerkenne/') seien unrichtig. Man müsse

dreierlei Materien unterscheiden: solche, die

daS innere kirchliche Leben betreffen, wo

die Kirche, ohne Einmischung deö Staates,

ihre kanonischen Vorschriften durchführen

könne; sodann solche kanonischen Vorschriften,

denen kein Staatsgesetz gegenüberstehe oder

die der Staat selbst sanktionirt habe; end-

lich solche, denen der Staat die seinigen

gegenüberstelle. In diesem Falle nun gel-

ten die StaatSgesetze, und besonders in

solchen Fällen, durch die, wie beim Vor-

liegenden, das Wesen der katholischen Re-

ligion in nichts verletzt sei. Auf

seinem Territorium erkenne der Staat nur

seine Gesetze als gültig und rechtsver-

pflichtend an. — Hr. Knüsel wird nun

nicht läugnen wollen, daß der Staat schon

sehr oft, den kanonischen und überhaupt

den kirchlichen Vorschriften gegenüber, Ge-

setze aufgestellt hat, die in sich selbst ver-

werflich und den ewigen Rechten des Ge-

Wissens zuwider waren; ebensowenig wird

er läugnen wollen, daß der Staat nicht

der kompetente, vielweniger der einzige

Richter über die Frage ist : welche Gesetze

daS Wesen der kathol. Religion vcr-

letzen und welche nicht. Hier wird man

mit einander reden und, wie Hr. Knüsel

that, unterscheiden müssen. Hört der Staat

nicht auf die wohlbegründeten Reklama-

tionen der Kirche oder der verletzten In-
dividuen, so behält er allerdings Recht

„auf seinem Territorium" durch die —

Gewalt, wie die Berner im Jura.

— Das Genfer Cultgesetz ist vom

Stände rat h ebenfalls mit 24 Stimmen

') Ist da« wohl behauptet worden?

genehmigt worden. Auch hier wird alö

Grund angegeben: es enthalte keinen Ein-

griff in das Wesen des katholischen Cnl-
tuS (der KleruS und die Katholiken von

Genf verstehen das natürlich nicht); die

Wiener- und Turiner-Verträge stehen ihm

ebenfalls nicht entgegen, nur so weniger,

„als mit der Herstellung der Einheit des

Kantonö im Jahr 1868 alle verträg-
lichen Beschränkungen der vollen

staatlichen Souveränität des Kantons durch
den Willen des Volkes wegge-
räumt worden sind" (schöne und

für die Schweiz eventuell sehr empfindliche

Theorien!). Umsonst wiesen Menoud und

Graven ans die dem kirchlichen Recht zu-

widerlaufende Wiederwählbarkeit der Geist-

lichen und die mögliche Gefährdung ihres

Gewissens durch den ihnen auferlegten Staats-
eid hin. Graven mußte von Bundesrath

Welti sogar hören: es sei unpatriotisch, sich

lieber auf fremde Verträge als auf die

einheimischen Verfassungen zu berufen. Wir
erlauben nns die Frage: Ist eS nur in

Folge der einheimischen Verfassung oder

einer fremden Vermittlnng geschehen,

daß Aargau und Waadt schweiz. Kantone

sind und dadurch den Herren.Welti und

Ceresole die Möglichkeit gegeben wurde, in

Bern als schweizer. Bundeöpräsidenten auf-

zutreten? Und wenn die heutigen Kantons-

regiernngen ungerechten Zwang üben und

Verträge brechen, so wünschen wir, daß

aus dem katholischen Jura und ans dem

aargauischen Freienamt auch freie und selbst-

ständige Kantone werden, wie Waadt, Aar-

gau und Baselland.

Schweiz. Dir Kirchenversolgiing und

die Diplomatie. Die kirchlichen Verhältnisse

in der Schweiz beginnen die Aufmerksam-

keit des Auslandes auf sich zn ziehen

und sie werden bereits in den diplomat!-
schen Kreisen besprochen. Wir gestehen

offen unseren Schmerz über diese Nachricht;

denn einerseits sehen wir es als ein Uebel

an, daß die Schweiz die Aufmerksamkeit

Europas durch ihre Kirchenverfolgungeu

auf sich zieht und anderseits erwarten wir
das Heil der Kirche nicht von der D i plo-
m ati e.

Da eS jedoch besser ist, zn wissen, was

im Ausland über unsere kirchlichen Ver-

Hältnisse in dieser Beziehung gesprochen

wird, als solches zu ignoriren, so bemerken

wir heute, daß dieselben namentlich

England Aufsehen erregen
und da

z. B. die Oiplomutio Ruvisrv in

jüngsten Nummer folgenden Artikel >n>

theilt:
„Die Handlungen der Regierungen

»o

Bern und Genf sind nicht bloß lw

politisch, indem sie die Schweizer unter

entzweien; sie verletzen auch das int^""
tionale Gesetz, indem sie in beiden F ^

Verletzungen von Völkervcrträgen in b

schließe"- «.„...si
„Der Ruf bei einer gewissen -p

geht jetzt dahin: „Wir'müssen der

schen Katholiken los werden." Allein

Genf und in Bern wurden die ^a^
lischen Volkers chas te irmesenKa^

toneu durch die auswärtigen kachle "

der ausdrücklichen Bedingung ferste

und einverleibt: daß die katholische
e

gion daselbst beschützt und erhalten we^
Carouge wurde mit Genf "nd

I u r a mit Bern durch den Wiener ^
greß nur unter der Bedingung

wenn beide Kantone die bestimmten
-

schriften gegenüber ihrer neuen Mitbnw

übernähmen.

„Diese Bedingungen will man

diesen beiden Kantonen in den Wind

gen und man ruft: „Wir nmfse"

Katholiken loswerden!" Wollen

litiker, welche diesen Ruf erheben,
^

^
Carouge an Savoyen oder den Jnra ^
Frankreich restituiren, oder wollen ^
katholischen Landsleute zwingen,

ihrer Kirche untreu zu werden odtt

Land zu verlassen?

„Die Einwohner der unterdrückten

tholischen Bezirke haben Kenntniß

ihren Vertragsrechten. In der

welche die Jnrassier an den

Rath von Bern sandten, berufen ^
auf die Deklaration deö Congresses ^
Wien vom 7. April 1815 und

Akte der Wiedervereinigung vom ^
1815 zwischen dem alten und neuen

des Kantons Bern. Der Erstere
be >

u. A., daß der Kanton Bern die

gen Summen zur Erhaltung des

schofs von Basel zu gewähren
ha "

und gemäß Letzterem heißt es:

„Artikel 1. Die katholische,
apost^l

(Siehe Beiblätter.)



Beiblätter zur Schweizer Kirchenzeitung Nr. .M
ud ö mische Religion ist gewährleistet

"w" ^ ^'^alten werden in ihrem gegen-

- ^'gen Zustande" zr. 'Die Sprecher
Rathe zu Bern riefen die

^ An Akte an, Allein da soll weit
gethan werden,

„In einer so nächtigen internationalen
^'îtle ii> authentischer Weise

»nd
^'ì^llnng der Sachlage ausgezogen
îu Enropi in Estenlalion gesetzt nnd^ ^Enotschaft jedem Füisten und

ài â^>umer vorgelegt lvcrden, deren

dertn^ ^ wachen, daß die Völker-

m gehalten und die internationalen
beobachtet iverden."

L^Rgt, wir erwarten das Heil der

don k
Diplomatie, sondern

^ ^dtt und von ihr selbst. Aber wenn
' bedenkt, wie die Protestanten

sch'k' Denkschristen nnd Gesandt-

Um^'îì Kabinete Europas richteten,

dix .^n Ingen Mvrtara Schritte gegen
5/Pstliche Regieriing zn erzielen: so ist

^
"^t)t iinmöglich, daß die katholische

^
lich vielleicht auch einmal an ihre

und an ihre Machtstellung in
erinnert nnd sich durch die schwei-

Phen Vorgänge zu Schritten veranlaßt

»,
^'""îe, wie sie die englische Diplo-

^dne bereits berührt,

Jnt'^"^ ^^'Ksthcn von den wichtigen
^

/'dessen frage» wir: Ist eö wohl staatS-

der
von den politischen Führern

^ìveiz sich solchen Eventualitäten
^»setzen?

de»^ ^Pveiz sollte nach unserer Ansicht

der 'îsrer Politik darein legen,

die <d.
V'igen, daß die Rechte und

streihoit der Konfession nanientlich der

^
!^hllatholisehen ^confession in der re-

^ ^
^

Manischen Schweiz geachteter und
ch ii tz t e r sei, als in irgend einem

«»„de,

Aistgmu Aalet.

^
^»lnthurii. Das „Vaterland" berichtet

ì Ölten: „Herr Eduard Herzog hat an

sin^, ^udirende das Ansuchen gestellt,

Und
AltkatholieiSmnS zn erklären,

Zugleich hat ihnen derselbe für den
^ ' daß sie altkatholischc Theologie zn

stndiren geneigt ivaren, ìintersliìtznng ver-

sprachen. Seine Versuche find bisher er-

folglos geblieben nnd werden es bier auch

fiirderhin sein, T a n send st r a n k e n

fir für z Iv e i Semester sind zwar
ein ziemliches Anerbieten, ein angemessenes

altkatbolisches Handgeld, tonnen aber doch

katholische Slud ute», die Chnrnkter
haben nnd vor Allem ans ibre persönliche

Freiheit siel, wahren wollen, nie so weit

verlocken, daß sie sich mit Leib und Seele

der nli- oder vielmehr »katholischen Sache

verschreiben. Wir wollen hoffen, Hr. Her-

zog werde Stndirende hiesiger Anstalt in

Zukunft mit solchen Znmntlmngen verseho-

neu."

- Der „Landbote" beharrt ans seinen

Lügen und Verdächtigungen über den fach-

cstlrcnen Bericht von denn „Beggenriedcr-
Skandal." Es sei nicht bewiesen, daß

Tit. Hr. Kanzler Düret nicht ans dem

Schiff gewesen sei; die ganze Sache sei

nnwichiig, nnd man habe „aus einer

Mücke einen Elephanten," den ril Bi.
schof zum Märtyrer, die freisinnigen Sän-
gcr „klein" machen wollen ». s. w. Auch
der „Bund" hilft weißbrcnnen nnd vertu-
sehe». Gegenüber der ausgemachten, von
allen Seilen her bestätigten Thatsache,

daß Hvchw. Hr. Kanzler Düret nicht
ans dem Schiffe war, und der eben so

ausgemachten Thatsache, daß cirea 2 -

eidgenössische Sänger einen kirchlichen

Würdeträger, einen persönlich hochehrwür-

digen Mann, einen durch die Schuld sei-

ner Feinde unglücklich gemachten Verfotg-
te» ans niederträchtige Weise beschimpften,

mag der „Landbote" seine Nergeleien nnd
elenden Verdächtigungen fortsetzen. Er
beweist damit nur immer unwidersprechli-

cher seine eigene Schlechtigkeit und die

seiner Urheber uns seines Publikums. —
Ans eben so empörend schlechte Weise ver-
breitete das „Tagblatt" von Solothnrn
die Lüge: Se. Gn. Bischof Lachat habe

nie etwas an die RettnngSanstalt ans

Sonnenberg gesteuert und auch gegen den

hiesigen Armenverein gekargt - während

das Gegentheil durch schriftliches Zeugniß
bewiesen ist. Aus welcher Gemeinheit

kömmt so etwaö? zn welcher Gemeinheit
nnd Versunkenheit muß es führe»

— In Amerika finden große Volk s-

v e r s a m m l n n g e n st a t t, welche ihren
A b s ch e n über das Vorgehen der Staats-
gewalt in der Schweiz gegen oie kalho-

tische Küche anSsprcchcn. Die Amerikaner

können eben als Republikaner das staatliche

Eingreifen in die konfessionellen Angelegen-

heilen nicht begreifen: onneS erscheint

ihnen alS Absolutismus und De-
s p v t i e.

Eine am 2l. Zum in B n s f allv statt-

gefundene M i s s i o n S - V e r s a m m l u n g

faßte n. A. folgende Resolutionen:

„Be s chlv s s en, daß wir von Herzen

„svmpatlnsiren mit unsern Brüdern in der

„Schweiz, die wegen ihrer treuen An-
„hänglichkeit an die Kirche durch nnge-

„rechte Regierungen Verfolgung leiden,

„und daß wir eö nicht unterlasse» können,

„ihren Hànmnth zn bewundern, welchen

„sie (Prälaten sowohl als Priester nnd

„Volk) in ihren Trübsalen und bei den

„unverantwortlichen Angriffen kundgeben,

„die ans sie als Kakholiken nno Bü r-
„g e r gemacht werden, daß wir ihnen unsere

„Bewunderung anssprechcn sin ihre Helden-

„müthige Zurückweisung der an sie gestellten

„ Zumnlhnng, die religiöse» Opfer alöSnhn-

„opfer an den Geist der Skaatengewalt

„anzubieten".
So geben die Amerikaner den Schweize-

rischen Staatsherren eine — Lektion.

Lnzern. Montagö fand in Snrsee
die Vensammlung deS Kantonal-
P i n S vcr e i n S statt. Dieselbe war

zahlreicher bcsncbl als je; der Verein hat

im Fahre I87ll im Kanton Lnzern um

UMO Mitgliede, zugenommen.

In der iestlich gezierten Pfarrkirche

wurde der Gottesoienst gehalten. Der

Ehren-Prediger, Hr. S ch ni id. Professor

der Theologie in Lnzern erörterte den

K a in p f de r K i r ch e i n de r gegen-
w är t i g en Zeit für das Recht und

die Freiheit ihreö Lehr, Priester- und

HirtenamteS. Vortrage nno Referate hie!-
ten die HH. Präsident Großralh Ester-
m a nn - Le n, Pfarrer R e n g g l st Amt-
schreibcr In eichen, Pst, Schjsf.



mann, Gf. Th. S ch e r e r - B o e ca r d,

Kriminalrichter B r iì n d le r, Pfarrer

H a a S, Professor W Y ß. Die Vorträge

betraten oie dermaligen Verhältnisse des

B i s th n >n S Basel, die Inte r n a-

t i o n ale nno oie P r es s e.

Die Kirche war während der ganzen

Zeit der Verhandlungen dicht besetzt nnd

mit Einmüthigkeit wurden Telegramme

àn V- IX., Vl^chv^ ^uchàì, Vlstchv^

Mermilloo, und an den schweizerischen

Episkopat beschlossen, nnd die beantragten

Resolutionen angenommen.

Ein freundschaftliches Mittagsmahl ver-

einigte hierauf die Vereinsmitglieder, wel-

cheS onrch ausgezeichnete Toaste nnd durch

einen telegraphischen Gruß der Vereins-

briidcr ans dem Kanton T e,s s i n ge-

würzt wurde. Der 2i. Juli war ein

schöner katholischer Volk s t a g irr

Sursee, dessen Gerst sich irr folgender In-
schrist zeigte -

Heil dir, Eugen, dem Qveryi«,
Du lrugst das Krenzcspanner nnö voran,

Der Kainps sei auch von uns geführt

Zum Himmel leitet deine Palm.

Bern. Der „Bund" Nr. 1!>8, welcher

die Stirne hat, den oben erwähnten

Thatsachen gegenüber mit ultramontane»

Lngenberichtcn um sich zu werfen, gibt in

gleicher Nummer, gleicher spalte, eine

eben so lügenhaste als perfide Schilderung

von der „vollständigsten Ruhe" im Jura,

trotz der versuchten Aufregung durch reni-

tente Geistliche, von der Gleichgültigkeit

Per Massen, ja selbst von der beginnenden

Sinnesänderung der Priester. Wir wissen

aus zuverlässiger Quelle, baß dies Alles

falsch ist; daß Volt und Priester eine«

Sinnes, mnthig nnd entschlossen, aber

ruhig und gefaßt fortwährend gegeil oas

empörende Unrecht Protestiren, welches

ihrem Gewissen, ihrer religiösen Freiheit

und ihren ökonvrnischen Interessen angethan

wird. Unterdrücken nnd berauben, und

die Unterdrückten noch Verhöhnen pfui

über die Niederträchtigkeit!

— Iost Bühlmann, oer frühere Psar-

rer voir Werthenstein, ist als Pfarrer nach

Thun gewährt

—
' Man berichtet, daß der Bun-

deöpräsident Cere sole aller-

dingS den e.rkommunizirten und apostasie-

ten Er-Mvnchen L o y s on zu Tisch ge-
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ladeii, aber nicht auf den Bahnbof beglei-

tet habe.

Jura. M s g r. Mislin hat oer

Geistlichkeit des Jura's ein Schreiben zu-

geschickt, in welchem er ankündet, l) daß

der F ür st - P riin a s v o n U n g a r n

Fr. 250l> für oie verfolgten Geistlichen

des BiSlhumö Basel bestimmt habe (die-

selben sind bereits in der Schweiz eingc-

troffen); und 2) daß wenn die Berner-

Regierrrng die Gehalt-Einstellung nicht

bald aushebe, er sich vor die Thüre der

Weltausstellung zu Wien stelle

und öffentlich „um ein Stück Brod
für die P s a r r e r d e s I u r a's"
betteln wolle.

- - In der Kapelle zu R o s s e m a i -

son bei Delsberg, wo die Wallfahrt zu

Unserer L. Frau von S ale t te kirch-

lich eingesetzt ist, wird vom 22. Juli bis

22. August halso während dein Wall-
s a h r l s - M o n a t) täglich Nachmittags
st Uhr eine Andacht für die Wohlfahrt
der katholischen Kirche und des Jura'S

stattfinden.

Nisthinn Lh«r.

Zürich. Wir lesen in der N. Zürcher-

Zeiinng Nr. 3t>4 G:
Die bischöfliche Kurie in Chrrr hat an

den zürcherischc» Kantonsrath einen Prolest

gegen den Beschluß des Reg,-Rathes vom

st. Juli gerichtet nnd diesen noch damit
b ehrt, den Protest als Briefträger an den

Kantonsrath zu befördern. Die Akten-

stücke sind weder vom Bischof »och Weih-

bischvf, sondern nnr Vom Kanzler unter-

zeichnet. Wir lassen zur Aufklärung über

den Standpnnkt,. den der hohe schwcizeusche

Klerus in solchen Fragen einnimmt, hier
die Hanptslellen sorgen, aus welchen klar

hervorgeht, daß znrcher. Versass.arg und

katholisches Kirchengesetz für den hohen

Klerus nicht eristirt.
Der erwähnte Protest sagt n. A.r
,,t) Die oberhirtliche Einsprache, die

ich z» erheben habe, bezieht sich vorerst

ans oie vom katholischen Strndpnnkte null
nnd nichtigen Beschlüsse dcr katholischen

Kirchgemeinde Zürich vom Z. vorigen
Monarch worin bekanntermaßen eine an-

") Aas offiziell« Menftii« ist uns leiser
nicht zugekommen.

gebliche Mehrzahl Kirchengenossen sich ^
maß, pou uurjoi'u über GlanbenSfrageu

abzustimmen nnd in Verwerfung der vo>

Christus selbst in seiner Kirche eingestlM

kirchlichen Hierarchie den eigenen
^N't

geistlichen, den amtlichen Verband und ^

kehr mit ihren kirchlichen rechtmäßig^

Obern zu verbieten. Unter den wese"

lichen Merkmalen, welche der katholische

Kirche durch göttliche Institution eigen

sind, befindet sich auch die Unterscheid"»^

in eine lehrende und eine hören
Kirche. Zur erster» gehören die Rnch

folger des hl. Petrus nnd der Apê -

daö ist der römische Papst nnd die »n

ihm vereinigte» Bischöfe, und nur ihn?'

allein steht daö Entscheidungsrecht in

des Glaubens zu, während die hören
Kirche, das ist alle übrigen Gläubig^'
die dießfallsigen Entscheidungen

eius"

gläubig anzunchmen uns ihr willig sich ö"

unterziehen hat. Es haben daher diejenige

Kirchgcnossen, welche mit der angeN^,

Mehrheit der Kirchgemeinde vom 8. Jj"

stimmte», durch ihre bekannten Beschuln'

in denen sie daö Entscheidungsrecht
^

GlanbenSsachen von den Vorstehern
de

Kirche auf die Gemeinde, respektive aus t»

Laien, übertragen, sich selbst außer ^
Boden der katholischen Kirche gestellt, st»

keine Katholiken mehr, trenn sie auch

Namen nsnrpiren, nnd haben daher aw

kein Recht mehr als Angehörige dcr kath"

tischen Kirchgemeinde zu gclten.

2) Meine oberhirtliche Einsprache

zweitens gegen die ganz unbefugte

fung eines erkvmmnnizirten Priesters

Or. MichetiS, durch die katholische

pflege Zürich, sowie gegen die gewaN"

Besitznahme nnd Entweihung der ka e

Pfannrche durch Abhaltung altkatholisR

Gottesdienstes. Jene Berufung >st ^ ^

gänzliche Vcrkennnng der höher» ^
dnng des Priesters, rcsp. eine ganz

Auffassung des Verhältnisses deS jetvciliS^

Seelsorgers zur Ps.rrrgemeinoe. tjie»»
^

der katholischen Lehre ist der

bischos der erste und oberste Seelsorgc»

alle Gläubige» seines Blsthunis,
ist alle kilchliche Jnrisdiklions ^e'tvatt

^
der Diözese gleichsam als in ihrer

bescklosscn nnd konzentrirt. Weil

der Bischof nnmöglich selbst an alle» ^
seines Kirchensprengels die Seeljorge
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die^""' î" ìstnoet Er seine Gehülfen,

h>»a
in die einzelnen Pfarreien

Auü
^ ^4 in seinem stèamen und

W ^!l die Seelsorge zn verwalten. Als
Bischofs also, nicht als

^thol'àì Gemeinde, verwaltet der

A>i>t
^

w
^ìarrgeistliche sein pfarrlicheö

Aev>'-
^

illcich wie der Bischof der

dix
der kirchlichen Gewalt für à

kirckliV.""à Diözese ist, der Träger der

gatio,?i"r ^^v'Ut für die ihm per Dele-

folnin "î^stlnie Pfarrei. Ihm allein,

ber .^!^)tdei Genieinde-Borstehiiiig, nicht

steht eö zu, auswärtige

ZU be,^ Aushülse in der Seelsorge

des g/' Dus Konzil von Trient hat

^ire ^"'uniieste» die Meinung als Irr-
verworfen, daß die-

iiche» »ì^iwâszige Verwalter des gött

s-ie» ^ à hl. Sakraniente

schlick rechtmäßig von der

>n,d q^" kanonischen Gewalt geweiht

^»nie» sondern anderswoher

tvelchs
' ^ uennt diejenigen Priester,

wichen B
^"ui Volke oder einer well

^usiibnn Drusen und eingesetzt, die

âîtchend'^ Eiligen Verrichtungen im

der Ki>l"î Unmaßen, nicht Diener

Kelchs
pudern Diebe "nd ütänber,

^chrfs/ì^î die rechte Tbüre in oen

Diesem
Ur Gotest gegenüber veröffentlicht

Z^'lieliö Fügendes:

â'urst
^

'-'2- Juli. Der bischöflichen

^>l>oo^ ^Folgendes als vorläufige

étende, ^ iinterseheidnng einer

^iu„x^' lehrenden Küche in dem

U»d 5g,
^ ^'e eine nur zu hören hätte

ist
^ unsere lehren könnte, was fie will,

Üsche ^ îin katholische, sondern eine feini-

i -^ jeder unterrichtete Theo-

^uthvlischo Kehre ist, das; der

Einhalt ein von Christus cer

tlisi^
^"lzebenes 'st, über d.gsen

h.g
^

Nullung die ganze Kirche zn Waweu
oie zu», Lehramt bestellten

sind
^ ""u um îv mehr veraiuwoi stich

t-'ehrsìie start der reinen katholischen

àide» ^sllkürtiche Remrnngen einsüdien.

^ijcli
^ ^ für einen infallibilisiifchen

Ehre's Unwahrheit, noch von sich als

^»scill'^ .âàche zn sprechen, da für den

'üirrs
'^^sten der Papst allein ore lehrende

^ unsniacht, 2) Die gegen gtaubens-

treue katholische Priester lvegen ihres Wi-
derstandeS gegen die Nenernng der Jnfalli-
bilität verhängte Erkommnnikation ist ein

gränelhaster Mißbrauch der Amtsgewalt
der Bischöfe, der jenen innerlich nichts

schaden kann, diese aber in ihrer ganzen

Blöße erscheinen läßt, da man mit Ge-

waltmaßregeln die fehlenden Gründe nicht

ersetzen kann, it) WaS diese Gründe für
den häretischen Charakter der Infatlibilität
nno der llnrechtmäßigkeit der vatikanischen

Beschlüsse angeht, so fordere ich die Kurie

von Chur und jede andere Kurie der

Schweiz hicmil ans, zn jeder beliebigen

Zeit eine beliebige Anzahl von Theologen

zn stellen zum öffentlichen Dispute, da ja
jeder Christ bereit sein mnß, zn jeder Zeit
über seinen Glauben Rechenschaft zn geben.

-
> !)m Micbelis, Professor.

stur Beleuchtung der gleichen Angele-

genheit sei noch der Beschluß des Regie-

rnngSrathes von Zürich vom lD Juli
beigefügt:

Der Regierungsrath hat, nachdem von

Hrn. Pfarrhelfer Boschard in Zürich in

Folge des Regiernngsrathsbeschlusses vom

st. Juli eine Erklärung eingegangen, ans

welcher hervorgeht, daß er die durch Ver-

fassnng und Gesetzgebung dem Staate
angewiesene Stellung gegenüber der kathv-

liscben Kircbe und ebenso auch die Stel-
lnng, wie sie der katholischen Gemeinde

durch Verfassung nno Gesetzgebung einge-

räumt ist, nicht anerkenne, und da er sich

überoieß von der Gemeinde selbst durch

verschiedene Akte losgelös! hat, ans das

Gesuch der katholischen Kirchenpflegc be

schlössen c

1) Es sei von der Erklärung des Hrn.
Psarrhrlser Boschard Vorcnerk zn nehmen;
alS Geistlicher der katholischen Kirchgc--

ineinde Zürich könne derselbe nicht mehr
anerkannt werde» und er sei der Stelle
enlhoben.

st) Als Psarrvecweser wird für einst-

weilen Hr. Dr. Michests bestellt.

st Von dem abwesenden H,». Pfarrer
Reinhard ist ebenfalls beförderlich eine

Erklärung über seine «Stellung zn der

katholischen Kirchgcmcinde Zürich einzn

ziehe».

") War ci>st ein Mann, such Geliaid u. s. »>.
stauend.

Der zu Handen deö Kantonsrathcs von
der bischöflichen Kurie in Chnr an den

Regierungsrath eingelangte Protest gegen
den regiernngSräthlichen Beschluß vom
5. Juli wird derselben zurückgestellt, weil

hierorts keine Einmischung zugestanden

werden könne und sich die Kurie wie jeder

Andere für sich direkt an den KantonS-

rath wenden könne.

Aistlmm Danlanne.

Arcibiirg. Die deutsche „Freibur-
ger Zeitung" erlaubt sich, den ka-

thvlischcn Zeitungen und überhaupt den

Katholiken die Frage zu stelle», ob es

nicht möglich wäre, durch Adressen, öffent-
liehe Besprechungen, partikulare Unterre-

düngen von Katholiken, die mir Prote-
stauten Verkehr haben, ans die p r o te-
st a n t i s ch e n Bevölkerungen zu wirken,

daß diese das Gcbahren der kircheiileindti-

chen Tonaiigeber erkennen und verwerfen?

Diese Bevölkerungen klagen nicht gegen

die Katholiken und wenn sie die Sachlage

recht kennen würden, wäre gewiß viel ge-

Wonnen.

<Bs.) Letzten Sonntag wurden

hier 10 neue Priester geweiht. Fünf aus

dem Kanton Freiburg; Die Hochw. HH.
Castella von llinUol-Lt.-Omim; Corboud

von Snrpierre; Lanper von St. Sylve-
ster; Meiioud von Sommenticr; Pittet

von Chapelle (Surpicrre). Fünf ans

dem Jura: die Hochw. HH. Vomet,

Cilherlet, Deeourr, Rosss, Nibeaud.

Pistljum Genf.

Gens. Die protestantische Propaganda

will die Kircheuwirren zn ihren Zivccken

ausnützen. Sie kündet ans Svnnlag den

20. Juli einen Religionsunterricht für
die Kinder und die Landbevölkerung in

Aniere an mit der Bemerkung: «tz'i-nis

xnzwV,. d. y. „die Auslagen sino schon

bezahlt." — Katholischer SeitS wird hier-

auf durch den „Courrier" bekannt ge-

macht, baß die katholischen Eltern wachen

sollen, wo sich ihre Kinder am 20. ds.

Nachmittags 3 Uhr aufhalten.

England Die aus Dciilschiaiw ver-

triebe»-» Jesuiten habe» in der englischen

Grafschaft Laneashice eine neue Hcimath

gefunden. Deckt haben die Brüder Steple»
ton ihnen ei» Gut zur Vei ingnng gestellt
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und die Jesuiten haben in Dillon Hall
ein Noviziat errichtet, in welchem etwa

ilXt deutsche Lehrer und Stndieende sich

befinden, Andere Jesuiten haben sich in

Stvnhhorst und zu St, Buenos in Nord-

WaleS niedergelassen,

Personal-Chrom!,

L u z erII. Der Hochw, Hr, A ranz
B l u m bisher Vikar in Rnswii, ist zum

Pfarrer von Werthcnstein ernannt worden,

W a t l i s. Tier Staatsrath hat zu Feld.
Patern gewählt: Hochw Hr», Domherrn Basil
Frossard aus dem Simpioli-Hvspiz, und Hochw,

Hr», Hitdebraud Schinner, Pfarrer in Bisper-
terbiuen.

F r e i b u r g, Pu ,>i o b i e n z starb am

7, Juli err wegen lîiankhvit bore zurückge.

diiebrnc Jesuiten Pairr Joseph V, La m ez a

Er war geboren zu Mannheim, reu August

1310, und vollendete seine Stili-ien im Jesuiten.
Pensionat zu Freiburg in rer Schweiz, Schon

als l?jähriger Jüngling trat er in die Gesell-

schast Jesu und wirkte aiS Professor ceS Rbe-

torik am genannten Pensionat bis zur Ver-

treibung oer Jesuiten im Jahr i3i7, Bald
oarnaäi wurde er zum Lomprediger in Munster
und später als Oderer des Jesuitenhauses in

Köln berufen, von wo ans er vielsaw bei

Missionen und Eperzltie» in zahlreiche» Städten

und Orte» Deutschlands thätig war. à
schweres körperliches Leiten, die Folge seiner

angestrengten Tbätigkcit, hinderte ihn, dim

Ausweiiungshcsehi Folge zu teilt««. Veit i>

Wochen in'S Krankenlager gescheit, ertrug er

die größten Schnlerzen mit chvisìtichein Herois--

mus, L von Lamczan tvar eine höchst an.

genchmc Persönlichkeit^ piicsteriicher Geist, edle

Gesinnung und feine Bildung war in ihm zu

schöner Harmonie vereint.

Inländische Mission.

:. >r « w ô dnli ill e B er e l n s b r > ir à g «

llebcrtrag iau! tier, 20: >r, IL,374, 36

Aus oer Psairgenirlnoe Lengnciu „ 34 —

Von 8V Vcrcinölmcgiieoerii in

Angiikon » !6, SU

Von i^er Psallgemeinoe in Risch ^ 45,

Saiiilnlnng in oer Siavt a?olo-

thuen » 28U, —
Aus der Pfarrei AUishvfen „ 85, --

„ „ „ P fassn au 28. —

„ Znn'vil 7i, 85

^1'. 12,935. Vl

Uebertrag: Fr. 2.035, 01

Ans der Psarrgemetnde jèriens
Vom MissionSvcrein Oberiviller
Nachtrag ans dev Pfarrei Schnei-

singen

Von Hochw, Hr». ,l!aplan Aug,

Kniig in Di-'ßenhofen

41.
30. —

20, --

2», ^
Fr, i 3,046. V1

il. M i ss i o n S f o n d.

Uebertrag laut Nr, 23: Fr. 026. —

Durch Hrn. Job. Kinder, AmtS.

gehüise in Getinau: Von den

Tit. Gescbwistertelr «Barth,
zum Schlüssel in Willisan,
Legat der Jgfr, Martha Wer-

nirlinger sel, Vinzcnzen sei.,

von Willisan, mit besonderer

Bestimmung „ 566. —

Fr. 1426. -

Aargau. Ein gewisser M.... ^
ein schon älterer Mann, besnchte

s-vrigen Jahre die Pfarrhäuser deS

^
amtcö nnd wiederholte diese Besuchs ^
wieder im gege,twärtigen Jahre, »m

sich nnd seinen â"stllei'en Sohn ^
gaben zu sammeln. Sein besag « ^jedoch, Pfarrer in W.,
Kenntniß von diesem Thun seine

hatte, mißbilligt dasselbe entsibied«'
^

weist alle Nèitbetheiligung don P)

Die geistlichen Herren des Areiain e

^
oes benachbarteti KantvnS Luzeni

werden vor diesem zudringlichen
^

gewarnt. Daö Verzeichnis; erhaltener

träge, das er als Empfehlung

hat ans keinerlei Glaubwürdigkeit 2ln>P

G e ich W iß e r W « A l er
lR Wtzl, Kanton Si. Hallen,

empfehlen der hochwnrdigen Geistlichkeit und verchrlichen Kirchenbehvrden ihr

assortirteS Lager von Kirchenparamenten und aller zum Gebranch bei

ohl-

chlich-"

alöi
Funktionen und zur AnSscknnückung der Gotteshäuser dienlichen Gegenstäme»,

Meßgewänder, Viauchniäntel, Levitcnröcke, Vela, Traghimmel, Fahnen, Stoleib

stranz- und Eibenienvela :c
^

Stoleib

sowohl auö bloß gewobenem Gold-, Seiden- wE
^>hei>z

flössen, als auch mit Gold-, Silber-, und Seidenstickereien: — Ehorröcke,

Altartücher, Ministrautenhemden, Eorporalien (von schönstem Leinengebild) -p ^
torien, Palten w. - Ministrantenrocke, Bahrtücher, Eingula, Lampenguaste»

serner B!etall>vaareli, hliVSnIu, Holzschnihivaaren w. w.— Auch halten nur ter

iN'S

Stoffen, Borten, Fransen, Leinwand, Spitzen w., welches wir ebenfalls zu l!

Abnahme höflichst empfehlen, pst

Reparaturen werden prompt nnd billigst besorgt,

kvi in Mè«àâî «iini soodsn o.rsnliiuin"

ilui'vk nllo lluokimncllttnA'un >ni bs?.ivllvir:

lloluà, .los., liàâàà r,«« Âillalni!«^
liniulizolirikUnl nnrl lluriolcon Msnnunali, 3". 39 lln.Fön. Il'u,

tünoll nberan» roioiwn Ilvrriiokon Strailw«, zzoplinistet im Karton äor ^msitiia^
l'aiwio äo» ìllittvlaltorn, bioton air lion Pronnston ilor orilailonon oiiri^ttioiw» r

^
sstt«'

in ilor volstlustvttäon 8ai>linln»"i stor ilvinuinzzoiior. ank llom l'olclo lior kiroluw
ratnr bolemmt. unä kür noino iitvrmstneil«'lstiätiizstioit »ml tcirelilioiro llesinnun»

stborilnnpto niworor kl, Xirollo. ävin nstorroieiwu Vnl«lvr llln8 IX. xnm lliuo ^,>>>1'

Krozsnrinn-Vrävns ornnnnt, kat, vn» violon dloitvn niltvrstn/.t, nnz a>ton mm mm. o>»°

lunsson, ilnn straoston mal llanilpoilrikton Ml stlili 3ostn«ll/vll Mlnailllllenpobraom,
Loilo von mwolnilàrom lVortiio iliistoil anst «ioni Pronmlo krnmmor l'vv^io, a>0

^on
liwtnrikor nmi liom lstliiniaKvll rvioiion iltotk ?,nr l!>st>am>i>ss mut lZoioiirnnp:' niiaw

llain-r xur Fl,r>st>ail'un^ mir bontonn vnlpkoilloll ivorclen luinnoil.

KMlv, Karl, Die Kal'pàr, GeschichtS- nnd Lebensbild«'

ans dem Hanenste inische». ist", lsti Bogen. Fr. 2. ê»
Dieses Schrisichen bezweckt: die Gcsrhicbie »es merkwürdigen Böikleins der eb^ ^,,i

mit Hincnstein i» volksthümlicher Weise, anschaulich nnd in frischen Lebens» .jgsche«Grafschait

traurige Fnirhie lragen, lvie oie Unbesonnenheit vergangener Jahre,

Druck und Expedition von B, Schwendimann in Solothnin,


	

